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Vorwort

Diese Schrift, welche eine Ausarbeitung meines in 
einem Schulungslehrgang des Reichsrechtsamts der 
NSDAP, in Verbindung mit dem Hauptamt für Rom­
munalpolitik im Dezember 3938 gehaltenen Vortrags 
darftellt, befaßt sich mit einem schon in der Zeit des 
liberalen Verwaltungsrechts umstrittenen Thema. Seit 
der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus 
ist das Verhältnis von Recht und Verwaltung in eine 
neue staats- und verwaltungsrechtliche Perspektive ge­
treten. Für seine Erörterung hat die gänzliche Neuge­
staltung des deutschen völkischen Gemeinschaftslebens 
und der Aufbau der nationalsozialistischen Reichsver­
waltung eine ebenso grundsätzlich andersgeartete wie 
wiffenschaftlich und politisch aktuelle Ausgangsstellung 
geschaffen. Nur von der politischen Seite her kann 
dieser Fragenkomplex einer Lösung zugeführt werden, 
die ich in den nachstehenden Darlegungen in ihren 
elementaren Grundzügen zu geben versucht habe.

München, im Februar 3939

Reichsminister Dr. Hans Frank 
Reichsleiter der VZSDAP.

Präsident der Akademie für deutsches Recht
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Wir Nationalsozialisten nennen den Durchbruch unserer 
Bewectuny zur Macht, wie er mit der Berufung unseres 
Führers Adolf Eitler zum Reichskanzler am 30. Januar 

1933 erfolgte, im Zusammenhang mit den dieser Ernennung 
vorangehenden und ihr unmittelbar nachfolgenden innen­
politischen Ereignissen in Deutschland die deutsche 
Revolution schlechthin. Die Machtübernahme durch 
Adolf Eitler und seine Bewegung brachte der deutschen 
Nation endlich wieder die vollkommene Einheit der 
Weltanschauung und der Staatsmapime.

Für das Lhema Recht und Verwaltung ergibt 
sich daraus eine Reihe ganz grundlegender und für die prak­
tische Arbeit des Rechtswahrers der Verwaltung im national­
sozialistischen Staate einschneidender wichtiger Leitgedanken:

). Die nationalsozialistische Revolution offenbart sich in 
ihren Auswirkungen methodisch völlig anders, als dies 
bei den großen Revolutionen der Weltgeschichte sonst 
der Fall zu sein pflegte, während etwa die französische 
und die russische Revolution den völligen Zusammen­
bruch des bis dahin herrschenden Staatsaufbaus und 
der mit diesem aufs engste zusammenhängenden Rechts­
und Verwaltungsordnungen mit sich brachte, hat der 
Nationalsozialismus eine Staats - und Rechts­
ordnung auf entwicklungsfähiger 
Grundlage überhaupt erst hergestellt.

v^icht Niederreißen, also nicht Zerstörung und bür­
gerkriegsartige Aufreibung der nationalen Energie sind 
das Rennzeichen der revolutionären Aktionen des Natio­
nalsozialismus, sondern eine wohldisziplinierte, in der 
Weltgeschichte geradezu einmalige autoritär geordnete 
Schaffung einer vom ersten Augenblick an unbestrit­
tenen zentralen Reichsgewalt in volksgenössischem Frie-
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den und absoluter verwaltungsmäßiger wohlgefügt, 
heit waren der Inhalt der nationalsozialistischen Revo­
lution. Es ist die erste weltgeschichtliche 
große Revolution, die in Anwendung 
des im Augenblick der Machtübernahme 
maßgeblichenformalenRechtsstattfand. 
Erfolgte doch die Berufung des Führers als Reichs­
kanzler in Befolgung der allgemeinen parlamentarischen 
Regeln für die Regierungsablösung; denn Adolf Eitler 
war der Führer der nach dem damaligen Staatsrecht 
zur Regierung legitimierten größten politischen Partei.

2. Im innersten Wesen des Nationalsozialismus liegt es, 
daß er sich nicht benügte mit der rein äußer­
lichen Übertragung der Regierungs­
gewalt an den Führer der NSDAP, und der auf 
Grund dieser verfassungsmäßigen Berufung möglichen 
Regierungshandhabung. Der Nationalsozialismus 
wollte nicht nur die Staatsmaxime bestimmen und sich 
in Regierungshandlungen auswirken, sondern er erhebt 
den Anspruch, im völkischen Gemeinschaftsleben und im 
staatlichen Bereich dieses Gemeinschaftslebens die allein 
zuständige, absolut führende Weltanschauung darzu­
stellen. In dieser Verbindung einer geistigen Macht­
position weltanschaulichen Inhalts mit der allein maß­
geblichen, die Staatshandlungen ideell und technisch 
beherrschenden Mapime liegt das Eigenartige der 
nationalsozialistischen Erhebung.

Aus diesem doppelten Anspruch unserer Bewegung, 
dem deutschen Volke und seinem Reiche sowohl hinsicht­
lich der Weltanschauungsführung wie der Staatsfüh­
rung die Zukunft zu gestalten, folgen einige sehr beacht­
liche Eigenheiten unseres Reichsaufbaues. Gemeint ist 
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damit etwa das Verhältnis der vrSDAP. als Welt* 
anschauungsrepräsentantin zu anderen Weltanschau- 
unysträgern, etwa den Kirchen, oder das Verhältnis 
der p a r t e i als des weltanschaulichen Führungsinstru­
ments zum Staat als dem die nationalsozialistische 
Gtaatsmaxime unmittelbar verwirklichenden Gemein­
schaftsinstrument.

Wenn wir an ^and dieser Leitlinien nunmehr der 
Betrachtung des Verhältnisies von RechtundVerwal- 
t u n g im nationalsozialistischen Reich nähertreten, so ist zu 
Anfang jeder derartigen Erörterung vorauszusetzen, daß der 
Führer Adolf Eitler der oberste weltan­
schauliche Repräsentant des deutschen Vol­
kes wie der höchste Lenker seiner staatlichen 
G e s ch i ck e ist. Als Führer der NSDAP, bestimmt Adolf 
Eitler Ziel und Form, wie auch die Zeit der Verwirklichung 
des Parteiprogramms. Als Führer des Deutschen Reiches 
aber hat Adolf Eitler folgende in ihrer Unterschiedlichkeit 
wohl zu beachtende Stellung:

I.Der Führer ist Oberhaupt, Staatschef 
des Deutschen Reiches. Er ist damit der die 
Würde des deutschen Staates der Welt gegenüber ver­
tretende oberste Lenker unseres Gesamtschicksals nach 
den Möglichkeiten, die die ewige Vorsehung für die 
Geschichte unseres Volkes ihm gegeben hat.

2. Der Führer ist Lhef der deutschen Reichs­
regierung als Reichskanzler und damit L h e f d e s 
gesamten V e r w a l t u n g s a p p a r a t e s des 
Deutschen Reiches, Lhef aller Minister, Vor­
sitzender des Reichskabinetts mit der Entscheidungsge­
walt über die Richtlinien und die Einzelhandlungen der 
deutschen Gesamtverwaltung.



з. Adolf Hitler ist der verfassunggebende Ab­
geordnete des deutschen Volkes. An dieser 
Eigenschaft übt er die Gesamtheit der Befugnisse des 
Deutschen Reichstags auf dem Gebiete der Gesetzgebung 
und der politischen Vertretung des deutschen Volkes 
aus. Er ist der Generalbevollmächtigte der 
deutschen Nation.

4. Adolf Hitler ist Oberbefehlshaberderdeut­
schen Wehrmacht, was staats- und verwaltungs­
rechtlich gesehen bedeutet, daß er sowohl den Oberbefehl 
der Wehrmacht führt, wie auch die gesamten Funk­
tionen des Reichskriegsministers mit feiner 
Person vereinigt sind.

5. Adolf Hitler ist Oberster Gerichtsherr des 
Deutschen Reiches und Volkes, der in dieser Eigenschaft 
die Möglichkeit besitzt, in Ausübung der richterlichen 
Entscheidungsbefugnisse jedes Rechtsverfahren an sich 
zu ziehen und in einer generellen ausschließlichen Zu­
ständigkeit zu entscheiden.

wenn man sich das Schema dieser Vollmachten des 
Führers vor Augen hält, dann wird einem die Bedeutung 
der nationalsozialistischen Revolution im Rahmen des 
Staats- und Verwaltungsrechts erst so recht klar. Die Auf­
gaben, die der Führer für sein deutsches Volk und das 
Deutsche Reich damit übernommen hat, schließen eine Ver­
antwortung vor der Geschichte unserer 
Nation in sich, wie sie größer noch von 
keinem Menschen getragen wurde. Das Be­
wußtsein dieser Wirkungssphäre des Führers muß eine 
geradezu weihevolle Einstellung all der deutschen Volks­
genossen erwecken, die im Dienste der deutschen Verwaltung 
stehen. Hier muß jeder einzelne, ganz gleich auf welchem Platz
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er siebt, sich darüber klar sein, daß er teilnimrnt an dem 
gigantischsten Gesamtwerk, das die Weltgeschichte kennt.

Das Kennzeichen der Tätigkeit in der deutschen Verwal­
tung liegt also beute nicht darin, daß unter Fortschleppung 
irgendwelcher traditionell übernommener Anschauungen über 
die Bedeutung des Verwaltungswirkens von dem alten 
Dienstschema ausgegangen wird.

Das Entscheidende ist vielmebr, daß jeder in der deutschen 
Verwaltung Tätige empfinden muß, daß er bineingestellt ist 
in dieses einzigartige persönliche Unternehmen des Fübrers 
und daß er sein Bestes geben muß, seinem Volke unter Auf­
wand aller Energien den ibm gebübrenden Weltrang zu er­
kämpfen und für die Zukunft sicherzustellen. Nicht so wie 
früber gibt beute ein Amt oder eine Amtsstelle an sich würde, 
sondern es kommt darauf an, Mitarbeiter dieses einmaligen 
Werkes des Fübrers zu fein. Daraus folgt:

1. Da der Fübrer aus den elementaren Notwendigkeiten 
der von ibm bei der Machtübernabme vorgefundenen welt­
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lage seines Volkes 
beraus seine Aktionen an die jeweilige Welt- und Wirt­
schaftslage anpasten muß, ist die Gesamttätigkeit der Ver­
waltung unmittelbar einbezogen in dieses notwendig wirk­
lichkeitsbestimmte Verbalten des Fübrers und daber losge­
löst von der früberen, für jede Verwaltung als unerläßlich 
notwendig betrachteten dauernden formalen Rechtsbezo- 
genbeit. Das Verwaltungsbandeln ist also nicht so sebr be­
stimmt durch eine Überbetonung der formalen 
E p a k t b e i t als vielmebr durch die Einreibbarkeit des 
Einzelverbaltens des Verwaltungsbeamten in das vom 
Fübrer für das Schicksal unseres Volkes als notwendig 
erachtete Gesamtverbalten. Der Befebl des 
Fübrers ist das Schicksal der Verwaltung.
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r. Verhaltungsregel des einzelnen Verwaltungsbeamten 
muß daher die Frage fein, die jeder an sich immer wieder 
stellen muß: wie würde der Führer in diesem mir zur Ent­
scheidung vorgelegten Falle entscheiden;

Zur Beantwortung dieser Frage hat das Dritte Reich im 
Verlaufe seiner bisherigen Entwicklung eine Fülle von 
Gesichtspunkten aufgestellt, die wir nun im einzelnen 
kurz erörtern wollen.

Das Reich ist heute ein Einheitsstaat. Die Länder 
sind keine souveränen Staaten mehr, denn alle Souveränität 
liegt beim Reiche. Alle Verwaltung kann daher nur Reichs­
verwaltung oder vom Reiche übertragene bzw. im Auftrag 
des Reiches ausgefühxte Landesverwaltung sein. Die Länder 
sind heute Provinzen ohne eigene staatliche Hoheit. Auch 
wenn es in den Ländern noch Minister und Regierungen gibt, 
so verfügen sie doch nicht mehr über eigene Verwaltungs­
hoheit. Ganz klar wird dies durch die Deutsche Ge­
meindeordnung vom 3 o. Januar 1935 zum 
Ausdruck gebracht, in der die Gemeinden vollkommen in die 
Struktur der Reichszuständigkeiten hineingebaut sind. 
Der Bürgermeister einer deutschen Gemeinde ist heute 
Repräsentant des Reichsrechts.

Im übrigen sind die Grundsätze, die sich seit mehreren 
Jahrhunderten für jede Form von Verwaltung in der euro­
päischen Rulturwelt entwickelt haben, selbstverständlich in 
weitem Umfange auch im Deutschen Reiche in Anwendung 
geblieben. Sie beruhen im wesentlichen in folgendem: Die 
Verwaltung eines Staates moderner Prägung muß in ihrem 
Aufbau klar, in ihren Zuständigkeiten eindeutig, in 
ihrem Gesamtgefüge logisch und einfach, in ihrer Ge­
samthaltung und Auswirkung von Rechtssicherheit 
getragen, lebensnah und elastisch sein.
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Der Nationalsozialismus betrachtet das Volk nicht 
als Objekt der Verwaltung. Der Gedanke des 
Polizeistaates oder des Staates der landesfürftlichen ^obeits- 
rechte, wonach die bode Regierungsautorität dem ELnzel- 
untertan gegenüber mit nahezu göttlicher Allgewalt und 
urweiser Fürsicht auftritt, um diesen Untertan auf Schritt 
und Tritt in seinem Leben vor den Gefahren des Daseins 
zu behüten und nach Art nervöser, schwächlicher Gouvernan­
ten zu betreuen, ihm in seine Töpfe guckt, der in der möglich­
sten Gleichförmigkeit aller Lebensäußerungen all diefer 
Untertanen die einzige Gewährleistung der staatlichen Sicher­
heit sieht, diese Gedankenwelt ist n i ch t nationalsozialistische 
Anschauung. An unserem Reiche steht auch nicht ein Rolle- 
gium der Regierenden einer willkürlich regierten Unter­
tanenmenge gegenüber, vielmehr umfaßt der Begriff der 
nationalsozialistischen Volksgemeinschaft 
alle Deutschen, vom Führer bis zum letzten 
Angehörigen unserer Nation. Aus diesem Be­
griff der Volksgemeinschaft ergibt sich die Schickfalsver- 
bundenheit und aus dieser wiederum eine verschworene Ver­
bundenheit aller Männer und Frauen unseres deutschen Vol­
kes in Richtung auf das große nationale Ziel.

Der Vorstellung des Verhältniffes von obrigkeitlichem 
Regiment und Untertan wurde in der Zeit Montesquieus 
gegenübergestellt die geradezu apotheotifch verklärte Dar­
stellung des englischen Verwaltungsrechts unter dem Ge­
sichtspunkte der sogenannten Gewaltenteilung: Ge­
setzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung. 
Etwa hundert Jahre nach Montesquieu entstand das be­
rühmte Idealbild des sogenannten Rechsftaates. Die 
Lehre von der Gewaltenteilung hat unser Verwaltungs­
rechtsdenken lange beherrscht. Die ganze Struktur auch noch 
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des heutigen Aufbaues unseres Reiches ist ein Rest dieses 
schon von Aristoteles aufgestellten Einteilungsschemas staat­
licher Tätigkeit. Für uns Nationalsozialisten ist diese Form 
der Gewaltenteilung nicht mehr taug- 
l i ch. Denn für uns gibt es keine ressort­
mäßige Aufspaltung der Regierungs­
funktionen mehr unter völliger gegen­
seitiger Isolierung. Vielmehr fließt alle 
Verwaltungstätigkeit aus der im Füh­
rer personifizierten Einheit des Staats­
willens und der Staatswillensverwirk­
lichung. ^ach der Vollendung der Gesamtreform unserer 
deutschen Verwaltung werden Zuständigkeitsunterscheidungen 
lediglich nach dem Schema einer rein zweckmäßigen, tech­
nischen Verteilung der vom Führer selbst sa rein physisch 
unmöglich allein zu lösenden Regierungsaufgaben auf ver­
schiedene Unterbefehlsbereiche weiterbestehen können.

^Zach der überwundenen Lehre von der Gewaltenteilung 
war der Rreis der gegenseitigen Überwachung 
der einzelnen Staatstätigkeiten zum Zwecke der Herbei­
führung einer Einheit wie folgt geschloffen: Die Gesetz­
gebung gab der Verwaltung sowohl wie der Rechtsprechung 
die formen, nach denen sie sich betätigten. Verwaltung und 
Gesetzgebung konnten durch die Rechtsprechung überprüft 
und unter dem Schema des Gesetzes korrigiert werden. Ge­
setzgebung und Rechtsprechung aber waren wiederum ein­
bezogen in das Verwaltungsschema des Staates. Die Vor­
stellung, daß das Staatsoberhaupt nichts anderes wäre als 
die Vollstreckungsinstanz einer selbst diesem Staatsoberhaupt 
in seiner Entscheidung maßgeblich vorformulierten Rechts­
norm, ist sa der ideale Inhalt aller Staatsbilder der libera- 
listischen Epoche. Und so war der Schritt zum Rechtsstaat, 
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der dann überhaupt alle Staatstätigkeit nur noch unter dem 
Gesichtswinkel der positiv-formalrftischen Einordnungsmög­
lichkeit ansah, ein logischer.

Dieser Gedanke des Rechtsstaates in sei­
ner formalistischen Überspitzung ist selbst­
verständlich für unsere nationalsoziali­
stische Vorstellung von der Verwaltung 
unmöglich. Denn der Führer unseres Rei­
ches bestimmt das Verhalten unseres Vol­
kes den großen S ch i ck s a l s a u f g a b e n und 
S ch i ck s a l s l a g e n gegenüber, vor die sich 
unsere Nation gestellt sieht. Er handelt hierbei 
aber f r e i s ch ö p f e r i s ch aus seiner geschichtlichen 
Berufung heraus. Er kann dabei nicht hemmbar sein 
durch ihm allenfalls übergeordnete formalgesetzliche Normie­
rungen. Wenn somit die Vorstellung des Gewaltenteilungs­
systems ebensowenig wie die des liberalen Rechtsstaates an­
wendbar sind auf das nationalsozialistische Reich, so soll doch 
damit nicht gesagt fein, daß das nationalsozialistische Reich 
ein diktatorisches oder gar ein Willkürregiment wäre. Das 
nationalsozialistische Reich beruht vielmehr auf der gegen­
seitigen Treue des Führers und der Volksgenoffen. Das 
Rechtsgefühl der Deutschen ist eine Weltmacht geworden.

Mit der Revolution des Nationalsozia­
lismus bricht auch im V e r w a l t u n g s r e ch t 
eine neue Epoche an. Für die Organisation von Völ­
kern in Staaten eröffnen sich neue Vorstellungen, die unver­
einbar mit den bisherigen sind und eine neue Geschichte 
des Staates und der Verwaltung einleiten.

Der nationalsozialistische Führerstaat, wie wir ihn eben 
bei der Darlegung der Zuständigkeiten des Führers skiz­
zierten, brachte einen völlig neuen Aufbau der inneren Grd- 
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nuns mit sich, wir muffen bei der Wahrnehmung der 
Lebensintereffen unseres Volkes unter dem obersten Sach­
walter der Nation, dem Führer, die drei großen Bereiche 
unterscheiden: Führung, Verteidigung, Ver­
waltung.

Die Führung des Volkes liegt bei der 
NSDAP., die Verteidigung bei der Wehr­
macht und die Verwaltung beim Staate.

Die Führung des Volkes umfaßt den Gesamtbereich 
der Aufgaben der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter­
partei auf dem Gebiete der weltanschaulichen Betreuung 
unseres Volkes, der Aufrechterhaltung der Geschloffenheit 
und Entschloffenheit unserer Nation, der Sicherstellung der 
von Adolf -Hitler für das Leben unseres Volkes aufgestellten 
großen Richtlinien, insbesondere also des der deutschen 
Nation allmählich zur Selbstverständlichkeit werdenden 
Programms der NSDAP. Diese Führung bestimmt aus sich 
heraus in alle Zukunft hinein, dem Befehle Adolf Hitlers 
folgend, immer wieder den Führer des deutschen Volkes. 
Diese Führung hat ihre Organisation, ihren inneren diszi­
plinären Aufbau und ihre korporative Gestaltung in der 
NSDAP, und deren Gliederungen, der SA., SS, HI. usw. 
und in den angeschloffenen Verbänden. Sie hat ihre Aufgabe 
auf Grund eigenen Parteirechts durch die Tätigkeit der 
Parteiinstanzen zu erfüllen.

Die Verteidigung des Reiches nach außen und die 
Gewährleistung der lebensrechtlichen Ansprüche unseres Vol­
kes jedermann in der Welt gegenüber, der uns mit Waffen­
gewalt anzugehen versucht, ist Aufgabe des Waffenträgers 
unseres Volkes, der Wehrmacht. Diese führt in ebenso unmittel­
barer Unterstellung unter denFührer wie die Partei diese große 
Aufgabe in einer eigenen Verwaltung, in eigener Zuständigkeit.



Der dritte große Bereich ist alles, was nicht Führung und 
Verteidigung ist: Die Verwaltung, die die großen 
werte unseres völkischen Lebens — Gemeinschaftsordnung, 
Rechtssicherheit, Lebensfrieden, Arbeitsmöglichkeit aller 
Volksgenossen usw. — sowohl in ideeller als in materieller 
Einsicht zu betreuen hat.

Aus dieser Dreiteilung erst können wir im Zusammenhang 
mit der über den drei Gruppen stehenden Totalzuständigkeit 
des Führers einen klaren Blick für die Verwaltungsgrund­
lage des Dritten Reiches gewinnen. Noch ist alles in der Ent­
wicklung. Feststeht, daß es für diese drei Bereiche keine 
gegenseitige Minderbewertung geben kann. Es besteht auch 
keine gegenseitige Ausschließlichkeit. Ein Repräsentant der 
Führung kann zugleich Mitgestalter der Verwaltung und 
der Verteidigung sein. Z. B. können Aufgaben des Reiches 
von parteistellen auf Grund Sonderregelung erfüllt werden, 
wie z. B. Polizei, HS, Reichsnährstand usw. Notwendig aber 
ist, daß diese drei Bereiche über ihre gegenseitigen Möglich­
keiten und Methoden immer im klaren bleiben. Diese Klar­
heit muß insbesondere dann besonders gepflegt werden, wenn 
durch Personalunion Zuständigkeiten aus 
diesen drei Bereichen in einer Person ver­
einigt sind. Die Partei führt das deutsche Volk, ver­
waltet es aber nicht. Das Mitglied des Führerkorps der 
VlSDAP. ist als solches nicht Repräsentant der Verwaltung 
des Reiches, sondern kann zu einem solchen Repräsentanten 
erst werden nach ausdrücklicher Berufung in eine Verwal­
tungszuständigkeit.

Führung des Reiches bedeutet Adeenbeherr- 
f ch u n g, Richtliniensetzung und vor allem Zusammenarbeit 
mit den staatlichen Faktoren aus der weltanschauungs­
Hegemonie der NSDAP, heraus. Die Partei kann
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daher logischerweise nicht in Opposition zu 
dem vonihrgeführten Staate kommen; wohl 
aber ist es möglich, daß eine kritische Einstellung 
der Partei zu dem oder jenem einzelnen Verwaltunys- 
vorgang mit dem Ziele der Nachprüfung und Hilfe zum Aus­
druck kommt, und zwar, falls im Wege des gegenseitigen 
Einvernehmens keine sonstige Lösung gefunden wird, auf 
dem Wege, der hierfür vorgeschrieben ist, nämlich über den 
Stellvertreter des Führers zum zuständigen Verwaltungs­
chef des Reiches.

Ohne eine geordnete Verwaltung ist eine 
Führung ohnmächtig; denn sie wäre außer­
halb des Zusammenhanges von Raum und 
Zeit. Eine geordnete Verwaltung aber 
braucht klare Zuständigkeiten.

Hierfür sind folgende Gesichtspunkte maßgebend:
1. Jeder Verwaltungsbeamte muß seine eigenen amt­

lichen Zuständigkeiten kennen und die der anderen 
Bereiche restlos beachten. Konkurrierende Zuständigkeiten 
gibt es in einer geordneten Verwaltung nicht. Hier hat jeder 
in seiner Dienstvorschrift räumlich und sachlich klar sein Ge­
biet vor sich, wichtig ist dabei die Beachtung des soge­
nannten Dienstweges, der keine bürokratische Spielerei 
darstellt, sondern eine notwendige Ergänzung der autoritären 
Staatsführung ist. Miteinander streitende Verwaltungs­
behörden bedeuten eine Schwächung des Gesamtlebens der 
Nation. Zuständigkeiten muffen vor der Entstehung eines 
Streites geklärt sein.

r. DervonderVerwaltungbetreuteVolks- 
genosse muß das Gefühl einer gerechten, 
d. h. einer dem Führerbefehl oder den vom
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Führer gezeichneten Gesetzen entsprechen­
den Behandlung haben.

Es gibt im nationalsozialistischen Reiche keine Unterschiede 
von Bevölkerungskategorien nach ständischer oder sonstiger 
^öher- bzw. Minderbewertung. Jeder anständige Volks- 
genosie hat Anspruch auf Schutz seines Lebens, seiner Ehre, 
seiner Arbeit und seiner Familie. Diesen Schutz ihm in 
jedem Falle gegenüber dem Unrecht zu gewährleisten, ist eine 
der Hauptaufgaben der Verwaltung. Eine Verwaltung, die 
ungerecht, einseitig und willkürlich ist, bedeutet ein schlimmes 
Übel und bringt der Gemeinschaft Schaden.

3. Für jeden Verwaltungsakt muß die Möglichkeit der 
Nachprüfung gegeben sein. Es darf in dem Gesamt­
gefüge der Verwaltung keine Bereiche geben, die aus dem 
Gesamtorganismus der Gesetzesordnung unseres Reiches 
souverän herausgenommen wären. Denn das hieße eine der­
artige souveräne Verwaltungsinstanz mit dem Rechte aus- 
ftatten, Richter in eigener Sache zu sein. In der Gesamtver­
waltung muß aber der frische Luftzug einer die Rontrolle 
ermöglichenden Unterordnung unter den Führer und seine 
Befehle spürbar fein. Hier darf es keine Sack­
gassen nach oben geben. Jeder Volksgenosse int 
nationalsozialistischen Reich muß die Möglichkeit haben, sich 
gegen willkürliche Vergewaltigung zu schützen. Der Staat 
muß in seiner Tätigkeit eine von allen Volksgenossen be­
jahte Bedingung seiner eigenen Lebensentwicklung sein 
und darf niemals zu einem Hemmnis volksgenössifcher, be­
rechtigter persönlicher Lebensgestaltung entarten.

4. Der Verwaltungsbeamte muß sich bewußt sein, daß er 
Repräsentant einer Weltmacht ist. Kleinlichkeit, Dilettantis­
mus, leere Rederei, Bürokratendünkel, verächtliche De­
votion, Hinterhältigkeit nach der Art der agents provoca- 
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teurs, bewußte Verunglimpfung und Unhöflichkeit muffen in 
der Verwaltung des Dritten Reiches als unmöglich, ja als 
unvorstellbar angesehen werden. Die Volksgemeinschaft der 
Deutschen, zusammengefügt durch die Liebe zum Führer und 
seinem Werke, verdient ebenso wie dieses grandiose Reich 
des Führers die großzügigste, menschlichste, 
sauberste, höflichste und klarste Verwaltung, 
die es zur Zeit in der Welt gibt. Es muß unser Ehrgeiz fein, 
den Begriff der nationalsozialistischen Verwaltung zu stei­
gern zur Form der modernsten Verwaltung.

Unter Gewährleistung von Rechtsgaran­
tien verwaltet zu werden, ist nicht das Vor­
recht der l i b e r a l i st i s ch e n S t a a t s s y st e m e , 
sondern soll immer mehr der Ausdruck der nationalsozia­
listischen Verwaltung sein. Dies soll auch in der Verwaltung 
deutlich spürbar den Unterschied zur bolschewistischen Unter­
drückungstyrannei in Erscheinung treten laffen.

5. Der Verwaltungsbeamte muß so gestellt werden, daß er 
das Reich auch würdig repräsentieren kann. Die Frage der 
Gehaltsregelung innerhalb der Verwaltung wird nach Ab­
lauf der jetzigen, jede wesentliche Lohn- und Gehaltserhöhung 
verbietenden Zwischenlage unseres Reiches und seiner Wirt­
schaft zweifellos einmal in Angriff genommen werden. Das 
wird dazu führen, daß insbesondere den unteren Schichten 
des Verwaltungsbeamtentums die Gehälter sichergestellt 
werden, die ihnen die Erfüllung ihrer großen Aufgaben durch 
entsprechende Gestaltung ihres persönlichen Lebens ermöglichen.

6. Unter den Beamten selbst muß dienstlich 
und außerdienstlich der Geist der Ramerad- 
schaftherrschen.

Es ist eine nationalsozialistische Selbstverständlichkeit, daß 
die früher so streng gewahrte Standesunterschiedlichkeit, die 
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geradezu in eine Rlaffenunterscheiduny zwischen den so­
genannten höheren, gehobenen mittleren, mittleren und 
unteren Beamten usw. ausartete, verschwinden muß. 
Die dienstliche Ordnung wird trotzdem gewahrt werden 
können. Der Unterschied zwischen den sogenannten Akade­
mikern und Nichtakademikern muß als von beiden Seiten 
aufgehoben gelten, wie uns ein hochnäsiges prunken mit 
akademischer Vorbildung unvorstellbar ist, so muß auch jene 
noch aus marxistischen Zeiten stammende Verächtlich­
machung der nun einmal für weitreichende Aufgaben im all­
gemeinen notwendigen tieferen Vorbildung verschwinden.

7. Der innerhalb der Gesamtverwaltung unseres Reiches 
mit dem Gefüge unseres Einheitsstaates durchaus zu ver­
einbarende Grundsatz der Selbstverwaltung muß bestehen 
bleiben. Das überbürokratisierte, zentralisierende Ministe- 
rialsystem der französischen Verwaltung ist für uns nicht 
geeignet. Der Begriff „Einheitsstaat der Deut­
schen" bedeutet nicht schematische Unifizierung und sinnlose, 
kulturlose Gleichmacherei. Das hat der Führer wiederholt 
ausgesprochen. An dem wetteifer der einzelnen Teile unserer 
Verwaltungsbereiche soll ein anspornendes Element stets neu 
erblühenden Lebens unserer Reichsgaue und Gemeinden liegen, 
wir wollen keine sinnlose Vergewaltigung wertvoller, für 
die Aulturbelange unseres Volkes geradezu unerläßlicher 
Individualentwicklungen, Einzelleistungen, Gruppenleistun­
gen oder auch Landschaften. Diese Selbstverständlichkeiten, 
die auch ausdrücklich in der Gemeindeordnung niedergelegt 
sind, bedürfen zu ihrer Verwirklichung einer elastischen 
gegenseitigen Aufgeschlossenheit der Zentralinstanz und der 
Selbstverwaltungsbereiche, ^ier ist alle kleinliche Über­
wachung von Übel. Die Macht einer Zentralinstanz erweist 
sich nach deutscher Auffassung in einem gesunden Verwal­
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tungssystem auch nicht durch die Herbeiführung 
einer völligen Gleichförmigkeit, die den 
Triumph bürokratischer Zusammenfaffung darstellt, 
sondern vielmehr in der gesteigerten Lebensenergie der Gelbst­
verwaltungsbereiche, die sich aus der Gesamterfahrung der Ka­
tion heraus, vor Auswüchsen der Selbstverwaltung geschützt, 
in allen gesunden Strebungen freizügig entwickeln können.

Die Verwaltung ist ebenso wie die Partei 
und die Wehrmacht eine der starken Säulen 
des nationalsozialistischen Führerstaats. 
Es ist nicht einfach, ein Reich von So Millionen in der gegen­
wärtigen Weltlage zu verwalten. Hier muß das ernste Wort 
gelten, das auch für den Soldaten gilt: Jeder muß auf 
feinem Platz befehlsgetreu ausharren und darf nicht selbst­
überheblich immer nach neuen Bereichen streben. Jeder muß 
die Aufgabe, die ihm zuteil wurde, im vollen Umfang seiner 
Fähigkeiten und unter voller Eingabe seiner Rräfte so gut 
wie möglich erfüllen.

Die ruhige, selbstsichere Geschloffenheit der Verwaltung 
ist eine der ganz großen, letzten Voraussetzungen der Ver­
wirklichung der weltpolitischen Führertat. Daher hat der 
Führer im Deutschen Beamtengesetz dem deutschen Verwal­
tungsbeamten auch die Erfüllungsmöglichkeit seines Dienstes 
so sichergestellt, wie das überhaupt nach der gegenwärtigen 
Entwicklung der Rechtskultur möglich ist. Er hat darüber 
hinaus zwischen sich und den einzelnen Beamten des Reiches 
ein besonderes Band des Vertrauens geschaffen, das feine 
gesetzliche Ausgestaltung in § 42 des Beamtengesetzes ge­
funden hat, der folgenden Wortlaut hat:

„Zwischen dem Beamten und seinem Dienstvorgesetzten 
sollen Offenheit und Vertrauen herrschen. Der Beamte 
muß über Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher 



Art, die ihm nachteilig werden können, gehört werden, 
wenn es sich nicht um dienstliche Urteile über seine Per­
son, seine Renntniffe und Leistungen handelt.

Der Beamte hat seine Anträge und Beschwerden auf 
dem Dienstwege vorzubringen. Glaubt er dienst­
liche Vorgänge zu beobachten, die der 
vrationalsozialistischen Deutschen Ar­
beiterpartei schaden könnten, so hat er 
sie ebenfalls auf dem Dienstwege zu 
melden; will er seine Beobachtungen 
nicht auf dem Dienstwege Vorbringen, 
so darf er sie nur seiner obersten Reichs­
behörde unmittelbar oder dem Führer 
und Reichskanzler melden. Für Beschwerden 
persönlicher Art muß der Dienstweg eingehalten werden." 

Dieser Paragraph ist nicht dazu bestimmt, eine unter 
Nationalsozialisten ohnedies nicht mögliche gegenseitige 
Spitzeltätigkeit zu unterstützen oder querulierendem Treiben 
eine rechtliche Legitimation zu verleihen oder gar eine Art 
inneren Überwachungsdienstes über alle Amtshandlungen und 
über das Benehmen jedes einzelnen Beamten zu entwickeln, 
sondern diese Bestimmung soll bedeuten, daß jeder Beamte, 
ganz gleich auf welchem Platz er steht und in welchem Rang 
er sich befindet, als Mitarbeiter in dem Gesamttätigkeits­
bereich des Führers sich fühlen soll. Jeder soll die Empfin­
dung haben, daß ihm der weg zum Führer von niemand in 
der Welt verstellt werden kann. Jeder, der unter Einsatz 
seiner Person dem Nationalsozialismus in Partei, Wehr­
macht oder Verwaltung dient, ist dem Führer gleich nahe, 
ohne Rücksicht auf die äußere Stellung. Für die Verwaltung 
gilt der Grundsatz, den uns der Führer lehrte: Autorität 
nach unten, Verantwortung nach oben! als Ausdruck der 



inneren Gliederung und der Entschloffenbeit, das national­
sozialistische Reich in jedem Augenblick unseres Lebens zu be­
treuen und dem Führer mit unserem ganzen Dasein zu dienen.

S. Auch die Verwaltung hat demnach keinen Selbst­
z w e ck. So wie die Führung durch die NSDAP., die Ver­
teidigung durch die Wehrmacht, so ist auch die Verwaltung 
durch die Behörden des Staates und der Selbstverwaltung 
nur ein Mittel zum Zweck der Erfüllung des Dienstes am 
deutschen Volk. Dieses ^Lneingestelltsein in den schicksals­
haften Ablauf völkischer Gesetzlichkeit ist der Ausgangspunkt 
für die Betrachtung des neuen nationalsozialistischen deut­
schen Verwaltungsrechtes.

wir Nationalsozialisten verstehen unter Recht die auf 
unserer germanischen Raffegrundlage sich entwickelnde L e - 
bensordnung unseres Volkes mit dem Ziele des 
Schutzes der Allgemeinheit nach außen und nach innen durch 
vom Volke anerkannte und geübte Regeln.

Sitte und Recht steigen nach nationalsozialistischer Auf­
fassung aus dem gleichen Urgrunde der naturgesetzlichen 
Lharakterbedingungen unseres deutschen Wesens auf. Einer 
der größten Denker des Verwaltungsrechtes brachte die An­
schauung zum Ausdruck, daß das Rennzeichen jeglicher Ver­
waltungstätigkeit die Erfüllung formaler Ordnungen sei. 
Verwaltungsdienst wäre nach dieser Verwaltungsrechtsschule 
daher nur eine bestimmte Form von Rechtsdienst schlechthin 
und alle technische Arbeit der Verwaltung wie auch alles 
Verwaltungswirken auf dem Gebiete der Technik, der Wirt­
schaft usw. nur Ausdruck der Verwirklichung von Verwal­
tungsrechtssätzen. Diese Verwaltungsbetrachtung ist selbst­
verständlich für unsere nationalsozialistische Anschauung in 
dieser Einseitigkeit nicht brauchbar. Aber doch müssen auch 
wir dem Gedanken Raum geben, daß letzten Endes die Be­
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tätigung des Staates gegenüber dem von ibm betreuten 
Volksgenossen eine nach den Grundsätzen der 
Rechtssicherheit sich verwirklichende Ge- 
meinschaftsaufgabedarftellt. Rein Staat kann 
bestehen, der sich nur auf das unmittelbar technische Funk­
tionieren seiner Organe verlassen wollte. Denn ebenso, wie 
für den Gesamtbereich staatlichen Lebens der Grundsatz gilt, 
daß Staatswirken nur Mittel zum Zweck der Wohlfahrt der 
Gemeinschaft ist, gilt dies auch für das unmittelbare tech­
nische Arbeiten der dem Staat zur Verfügung stehenden 
Machteinrichtungen. Auch diese haben keine andere, etwa in 
diesen Einrichtungen selbst liegende Aufgabe als den Dienst 
an der Aufrechterhaltung der Gemeinschaftsordnung. Diese 
hinwiederum aber muß von einem Volk freudig und gern 
bejaht werden. Das Funktionieren eines bolschewistischen 
Terrorsystems in der Form, daß etwa den Exekutivorganen 
der bolschewistischen Machthaber der Sowjetunion wider­
standslos die Vergewaltigung des russischen Volkes möglich 
ist, kann zwar ein Beweis sein für das „technische Funktio­
nieren" eines Staatsapparates, aber selbstverständlich 
kann ein derartiges Gewaltsystem nicht als das bezeichnet 
werden, was wir unter dem Rulturbegriff„geord- 
neteVerwaltung" verstehen. Beachten wir dies sehr 
wohl! Denn die technisch vollkommenste Maschinerie eines 
Staates kann unter dem höheren Gesichtspunkt der Volks­
kultur und der nationalen Entwicklung der größte Schaden 
sein. Daher müssen wir Nationalsozialisten sagen:

NurjenetechnischvollendeteVerwaltung 
verdient jenen edlen Namen, die im Dienste 
der aus dem Gemeinschaftsrechtsbewußt­
sein aufsteigenden, h ö h e r st r e b e n d e n Mis­
sion eines Volkes steht. Gerade hier zeigt sich die Be­
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deutung der Einheit zwischen der nationalsozialistischen w,e l t - 
anschauungundder nationalsozialistischen Gtaatsmaxime.

Die Verwirklichung des nationalsozialistischen wollens 
ist ermöglicht durch die großen Reichsgesetze, die der Führer 
seinem Volke gegeben hat. Diese Reichsgesetze, bestimmt, 
die unzerstörbaren Substanzwerte unserer Nation zu gewähr­
leisten — die Raffe, den Boden, die Arbeit, das Reich und die 
Ehre uns eres Volkes—, sind die Zweckgesichtspunkte, die der tech­
nischen Vollkommenheit unserer Verwaltung die weihe geben.

An diesem Sinne verstehen wir dieVerbindungvon 
Recht und Verwaltung demnach dahin, daß die Ver­
waltung des Reiches bestimmt ist, der Verwirklichung der 
vom Führer für unser Gemeinschaftsleben aufgestellten 
Rechtssätze und der in diesen garantierten nationalsozia­
listischen Gemeinschaftsordnung in technischer Vollkommenheit, 
in kameradschaftlicher Geschloffenheit und in engster Verbunden­
heit mit dem Volksganzen zu dienen. Die Reichsgesetze des 
Führers sind der die Wirklichkeit des Verwaltungslebens 
beherrschende Ausgangspunkt aller Verwaltungstätigkeit.

über diesen Reichsgesetzen steht als unverrückbare Aus­
legungsgrundlage weltanschaulicher Art das Programm 
der^SDAP. im Zusammenhalt mit den vom Führer in 
dem Buche „Mein Kampf" geäußerten, die Richtung unserer 
völkischen Entwicklung bestimmenden Lehren und der weiter 
von ihm aufgestellten Führungsgrundsätze. Das Parteipro­
gramm hat nicht die Form eines Reichsgesetzes. Es ist aber 
unbestritten die erste und maßgeblichste Grundlage unseres 
gesamten Gemeinschaftslebens und muß daher alle Tätigkeit, 
die im ^Zamen des Führers und des Reiches geschieht, ebenso 
durchstrahlen wie etwa das Leben der Partei oder der Wehr­
macht. Undenkbar ist die Auslegung eines na- 
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tionalsozialistischenReichsgesetzesineiner 
gegendieprogrammatischenGrundsätzeun- 
sever Bewegung sich auswrrkenden weise. 
Aus dieser Einheit allen Rechtes folgt die Einheit des Rechts- 
dienftes: Darum sind alle Rechtswahrer ständisch im 
NSRB. zusammengefaßt.

9. Die Durchführung der Reichsgesetze gewährleisten im 
wesentlichen zentral die Reichsministerien. Daß im Zusam­
menhang mit der großen Verwaltungsreform un­
seres Reiches auch die Frage der Einteilung der 
Ressorts Beachtung finden wird, ist selbstver­
ständlich. Aus der sogenannten klastischen Fünfzahl der Mini­
sterien — Äußeres, Inneres, Justiz, Krieg und Finanzen — 
wurde ja im Laufe des letzten Jahrhunderts der Verwal­
tungsgeschichte aller Kulturländer eine Vielzahl von 
Einzelressorts, die allerdings meist durch eine Selb- 
ständigmachung von früheren Abteilungen des Innenmini­
steriums entstanden. Das Bestreben müßte wohl auf eine 
wesentlich großzügigere und vielleicht auch logischere Zu- 
sammenfastung der Zentralinstanzen gehen. Daß diese Ent­
wicklung der Zusammenfassung von besonderen Aufgaben in 
neue, gleichsam ministerielle Zentralstellen im 
Zuge der Verwaltungsreform des Dritten Reiches stattfindet, 
zeigt die vom Führer nunmehr schon vielfach geübte Neu­
schaffung solcher Stellen, wie etwa die Stelle des Beauf­
tragten für den Vierjahresplan, des Generalinspektors für 
das Straßenbauwesen. In diesen neuen Formen erscheint die 
Verwirklichung der Notwendigkeit einer Zusammenfassung 
aller verwaltungsmäßigen Zuständigkeiten für bestimmte Auf­
gaben unter einem völlig neuen sachlichen Gesichtspunkt, näm- 
der Zusammenfassung aller Zuständigkeiten für eine Spezial­
aufgabe über alle Instanzen hinweg.
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So ist heute bereits das Reffortministerialfystem in wei­
tem Umfang ergänzt durch die nicht mehr nach dem übernom­
menen Schema der formalen Verwaltungszuständigkeit der 
Zentralinstanzen gegliederte, sondern im wirklichkeitsdienst 
des konkreten Lebens stehende Einrichtung von Ge­
neralbevollmächtigten unter unmittel­
barer Unterstellung unter den Führer. Sie 
besitzen, auch wenn sie nicht den Rang von Reichsministern 
aus diesen Beauftragungen erhalten, doch die gesamten funk­
tionellen Zuständigkeiten einer ministeriellen Zentralinstanz. 
Daß hieraus gewisse Unklarheiten bezüglich der Zuständig­
keitsbereiche hervorgehen können, wird wohl mit einer der 
Anlässe für die Vornahme einer Neueinteilung der 
Reichszentralinstanzen sein. Inwieweit man dabei 
an dem alten Ressortschema festhält, vermögen wir heute 
noch nicht zu sagen. Unbestritten ist aber, daß im Zusammenhang 
mit der völligen Neugestaltung unseres Gemeinschaftslebens 
auchdiesezeitweisefchonfehrerstarrte alte Ressortstruktur drin- 
gendst einer Erneuerung bedarf und umgeformt werden muß.

Die Reichsgaue, an deren Spitze die Reichsstatthalter 
stehen, sollen dann die große Zwischeninstanz zwischen 
Regierungschef und Reichsregierung einerseits und den un­
teren Verwaltungsorganen beziehungsweise den Gemeinden 
andererseits darstellen. Die Zuständigkeiten dieser Zwischen­
instanz sind nach der heutigen Gesetzeslage noch nicht in ihrem 
vollen Umfange festgelegt, wir befinden uns hier aber vor 
einer gesetzgeberischen Lösung. Das Problem, das hierbei 
erscheint, ist die Stellung des Reichsstatthalters als 
Repräsentant des Führers in einem Reichsgau gegenüber den 
in diesem Reichsgau vorhandenen, den Reichsministerien un­
mittelbar unterstehenden Gaubehörden der einzelnen Reichs­
verwaltung. Da der Reichsstatthalter Repräsentant des Füh- 



rers in dem Gau ist, würden wir v^atronalsozialiften es 
begrüßen, wenn ihm auch eine die Tätigkeit dieser Zwischen­
behörden der Reichsverwaltungen aktiv kontrollierende Be­
fugnis zustünde, die nicht so sehr das Einschreiten des Reichs­
statthalters gegenüber der fachlichen Betätigung dieser Gau­
behörden zu bedeuten hätte, als vielmehr die Zusammen­
fassung der Tätigkeit all dieser Zwischen­
instanzen unter den einheitlichen Leit­
gesichtspunkt des Führerwillens. Gerade in 
dieser Position der Zwischeninstanzen liegt die Möglichkeit 
einer Überschneidung von Staatsführung und Verwaltung. 
Daher muß der Vertreter des Führers im Reichsgau als 
Repräsentant der Führung des Reiches herausgehoben sein 
gegenüber den fachlich spezialisierten Vertretern von Reichs­
sonderverwaltungen; denn die Führung tendiert 
nach Einheit, die Sonderverwaltung aber 
notwendigerweise nach der selbständigen 
ErfüllungvonSonderaufgaben. Dabei entsteht 
die Gefahr einer Reibung zwischen den Repräsentanten dieser 
Sonderverwaltungen und ihrem wirken mit dem wirken 
der weltanschaulichen Führung. Die Elastizität und die 
Schwungkraft der Verwaltung würden daher gewinnen, 
wenn dem Reichsstatthalter diese aktive kontrollinstanzielle 
Befugnis zuerteilt würde.

io. Aus den Reichsgesetzen und gestützt auf sie erstehen die 
Verwaltungsverordnungen, zu denen wir im weiteren Sinn 
auch die neues Recht setzenden Rechtsverordnungen der auf 
Grund Gesetzes legitimierten Dienststellen rechnen können. 
Gestützt auf ein Gesetz oder eine derartige im Verordnungs­
wege erfolgte Ermächtigung ordnet dann die einzelne Ver­
waltungsverfügung die konkrete Sachlage alsunmittel- 
barste, das Leben der Volksgenossen, ihre
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Gemeinschaft und ihre Einrichtungen be­
rührende Aktivitätsform der Verwaltung.

Das formale Bild des Verbältniffes von Recht und Ver­
waltung bedeutet, daß demnach auch im national­
sozialistischen Reich letztlich jede amtliche 
BetätigungaufeinesolcheRechtsquelleun- 
mittelbar oder mittelbar zurückführen 
muß. Für den nationalsozialistischen Staat gilt von der 
Reichszentralverwaltung über die Mittelinstanzen bis herum 
ter in die kleinsten Verästelungen der gemeindlichen Verwal­
tungstätigkeit unbedingt das Prinzip der Recht­
mäßigkeit der Verwaltung.

Die Entwicklung des nationalsozialisti­
schen Verwaltungs rechtes ist im Gange. 
Oberste Maxime ist, daß die Verwaltung des nationalsozia­
listischen Reiches nationalsozialistisch zu sein hat, das heißt 
also, daß aus ihr eine ebenso starke Unterstützung des Führer­
willens sich durchzusetzen hat, wie das in irgendeinem anderen 
Lebensbereich unseres Volkes der Fall ist. Der Verwaltungs­
beamte muß in der ersten Linie der Rampftruppe Adolf 
Hitlers marschieren. Sein Dienst muß daher aber auch stets 
Dienst am nationalsozialistischen Recht und am deutschen, 
völkischen Rechtsgewiffen sein. Sehr zum Unterschied vom 
Richter, der, gebunden an die Gesetze, in einer viel umstrit­
tenen Unabhängigkeit gegenüber unmittelbaren Befehlen 
entscheidet, hat der Verwaltungsbeamte die Chance des söge- 
nannten freien Ermessens. Die Möglichkeit, innerhalb eines 
meist weitgespannten elastischen Rahmens nach Maßgabe des 
Falles, nach der Zweckmäßigkeit der ELnzellösung, nach der 
technischen Verwirklichungsmöglichkeit usw. eine individuelle 
Sachgestaltung durchzuführen, ist dem Verwalwngsbeamten 
in unendlich stärkerem Maße gegeben als dem Richter. So 
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sehr man daher auch von der richterlichen Unabhängigkeit 
spricht, so klein ist diese doch tatsächlich gegenüber der des 
Verwaltungsbeamten, wenn man die richterliche Gebunden­
heit an das Gesetz vergleicht mit der freien Ermeffens- 
sphäre des Verwaltungsbeamten.

11. Gerade deswegen ist für uns Nationalsozialisten das 
Problem der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
ein außerordentlich bedeutsames. Als ein diesem freien Er­
messen der Beamten gegenüber notwendiges Sicherheits­
instrument der Volksgemeinschaft kann die Verwaltungs­
rechtsprechung zur Findung gerechter Lösungen im Verhält­
nis von Staat und Volk von ausschlaggebender Wichtigkeit 
sein. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist daher auch im na­
tionalsozialistischen Reich unerläßlich. Sie muß ausgeübt 
werden von in ihrem wirken und Ansehen den Richtern der 
Justiz gleich behandelten und handelnden Persönlichkeiten. 
Die Formel „gegenüber den oder jenen Entscheidungen der 
Verwaltungsbehörde ist der Verwaltungsrechtsweg aus­
geschlossen" mag zwar viel zur Vereinfachung der 
Verwaltungsentscheidungstechnik beigetragen haben, sie ist 
aber auf die Dauer eine im Interesse der Verwaltung selbst 
bedenkliche Einengung des Rechtscharakters der 
Verwaltungstätigkeit. warum soll es nicht mög­
lich fein, daß sich eine Verwaltungsbehörde irrt, und warum 
soll man nicht grundsätzlich dieses naturgesetzlich bedingte 
allgemein menschliche Irren in seiner gefährlichen Auswir­
kung dadurch etwas zu hemmen versuchen, daß man den Ver­
waltungsrechtsweg, also die Möglichkeit einer verwaltungs­
richterlichen Nachprüfung von Verwaltungsakten, zuläßt^

Gibt nicht gerade das verwaltungsrichterliche Verfahren 
jeglicher Verwaltungstätigkeit den Charakter einer großen 
Selbstsicherheit) Ich glaube daher, daß wir Nationalsozia-



listen das Verwaltungsri ch tertum nicht miffen 
können. Es gibt selbstverständlich Ausnahmezustände und 
Lagen einer Volksgemeinschaft, die es notwendig mit sich 
bringen, daß die gesamte Verwaltung von allen Hemmungen 
in der Durchsetzung des Verwaltungswillens soweit als nur 
irgend möglich befreit wird. Dafür haben wir Verständnis. 
Aber aus Ausnahmefällen darf nicht die Regel werden; denn 
sonst verlieren die Ausnahmebestimmungen ihre durchschla­
gende Wirkung. An die Stelle eines geregelten verwaltungs­
gerichtlichen Verfahrens würde dann das ungeregelte, 
unkontrollierbare und nur schwer zu besei- 
tigendeUnruheelement eines gesteigerten G u e r u - 
lantentums entstehen mit seinen für das Ansehen der 
Autorität der Verwaltung noch viel schädlicheren Folgen, 
seinem unausgesetzten ^erantreten an alle möglichen Dienst­
stellen des Reiches und der Partei. Das ist der Rern des Pro­
blems der Beziehungen von Recht und Verwaltung auch int 
nationalsozialistischen Verwaltungssystem: ^at der von 
einem Verwaltungsakt betroffene Volksgenosse die ihm 
rechtlich gesicherte Möglichkeit, in einem R e ch t s v er­
sah r e n die Zuläffigkeit des ihm auferlegten Verwaltungs­
aktes einer ordnungsmäßigen richterlichen Nachprüfung zu 
unterziehen, dann istdasRechtin einer Verwal­
tung gesichert. Besteht die Möglichkeit nicht, dann 
herrscht Ausnahmezustand. Es ist dabei völlig abwegig, das 
Ansehen einer Reichsverwaltung etwa dadurch gefährdet zu 
sehen, daß Rekurse gegen Verwaltungsakte überhaupt mög­
lich sind. Es wurde oft gesagt, daß ein autoritärer Staat es 
nicht ertragen könnte, daß gegen ihn prozessiert würde. Aber 
diese Anschauung ist nicht nationalsozialistisch. Sie ist 
ausgeprägt bürokratisch. Sie bedeutet nämlich 
gerade das Gegenteil von Verwaltung im Dienste des Volkes.

zr



RIIGI- JA RAHVUSVAHELISA
ÕIGUSE INSTITUUT

Es ist eine bürokratische Auffassung, daß notwendigerweise eine 
Minderung der Autorität der Verwaltung einträte, wenn dieser 
einmal in einem Einzelfall ein Irrtum nachgewiesen würde.

wir Vlationalsozialisten bejahen die 
Verwaltung. Sie hat aber keinen Selbstzweck, keine 
Selbstherrlichkeit; sie ist ausschließlich zum Dienste des Vol­
kes berufen im Dienste des Führers. Die Verwaltung 
befindet sich nicht als ein geschloffener Ulachtbereich außer­
halb des Volkes und über dem Volk, sondern Verwaltung 
und Volk zusammen sind die tragenden Elemente des Rei­
ches. Die Autorität einer Verwaltung liegt nicht in einer 
intransigenten, autokratischen, blasierten Selbstsicherheit, 
sondern inderBejahungderVerwaltungsmaß-  
nahmen durch das Volksbewußtsein. ^ier 
münden in das Verwaltungsrecht die großen Gedanken der 
nationalsozialistischen Rechtserneuerung ein. Auch für das 
Verwaltungsrecht gilt: was dem Volke nützt, ist Recht. Un­
recht schadet auch der Verwaltung und damit dem Volk. Die 
Verwaltung unseres Reiches hat sich bewährt. In all den 
schwierigen Jahren, die nunmehr hinter uns liegen, in den 
schweren kämpferischen Auseinandersetzungen, die mit dem 
Freiheitsringen unserer Nation unter der Führung Adolf 
Hitlers verbunden waren, haben die Verwaltungsstellen ihre 
oft harte Pflicht unter selbstlosem Einsatz erfüllt. Gerade 
wir Nationalsozialisten haben allen Anlaß, der deutschen 
Verwaltung unseren Dank immer wieder zum Ausdruck zu 
bringen. Es ist unter Umständen leicht, vor die Gffentlichkeit 
zu treten und in großen Kundgebungen das Volk zu begei­
stern und zum Beifall zu bringen. Aber es ist oft schwer, die 
Durchsetzung der nationalsozialistischen Gesetze in allen ihren 
Auswirkungen sicherzustellen. Das deutsche Volk bringt gern
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und freudig dem Reiche Adolf Hitlers zur Verwirklichung 
der grandiosen Aufgaben, die der Führer so segensreich für 
unsere Nation stellt, jedes Opfer. Diese Opfer greifen oft 
ein in das Schicksal jedes einzelnen Volksgenoffen. Die 
V e r w a l t u n g s b e a m t e n wissen, mit welch 
unendlicher Rleinarbeit die Verwaltungs­
praxis zu rechnen hat. Der Gesetzgeber hat es in 
mancher Hinsicht vielleicht leichter als der, der diese Gesetze 
in die Tat umsetzt. DieganzeFüllederAufgaben 
brandet an die V e r w a l t u n g s i n st a n z e n 
heran. Sie müffen im Verein mit den parteidienststellen 
mit Millionen von Einzelschicksalen sich abgeben und sie be­
treuen und sie einfügen in das Gesamtschicksal unseres Volkes. 
Daher ist der Dienst der Verwaltung schwer, besonders wenn 
ihm nicht in der weiten Öffentlichkeit die Anerkennung gezollt 
wird, die er verdient, aber niemals fordert. Aber das Ver­
ständnis der Arbeit unserer Verwaltung ist in allen Schichten 
unseres Volkes vorhanden. Jeder, der guten Willens ist, 
anerkennt die schwere Verantwortungslast, die auf jedem 
Verwaltungsbeamten liegt, wie der Arbeiter in der Fabrik, 
der Handwerker in feiner Werkstätte, der Künstler in feinem 
Atelier, wie der Erfinder, der Techniker, der Soldat, der 
Bauer, wie der nationalfozialistifche Vorkämpfer in feiner 
Organisation, so wie alle die deutschen Männer und Frauen, 
die heute im Dienste des Reiches unseres Volkes dem Führer 
und seinem Werke dienen, sokönnenauchdieArbei- 
ter in der Verwaltung des Reiches, als 
Beamte und Angestellte die Genugtuung 
haben, in der größten Zeit unserer Nation 
dem größten Mann unserer deutschen Ge­
schichte helfen zu dürfen an seinem gigan­
tischen Werke: Großdeutschland.
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